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Haftungsrecht in der Pflege (allgemein)
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Entwicklungen im Gesundheitswesen

Gesetzliche
Entwicklung

Akademisierung 
der Pflege

Tatsächliche 
Entwicklung

Haftungsrechtliche 
Situation

nach Prof. Dr. V. Großkopf
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Juristische Aspekte – ab 01.07.2008

PfWG

§ 113a – Expertenstandards zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität 

in der Pflege

Abs. 3) Die Expertenstandards […] sind für alle Pflegekassen und deren 

Verbände sowie für die zugelassenen Pflegeeinrichtungen unmittelbar 

verbindlich.

Aber: Achtung!
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Haftungsrechtliche Rahmenbedingungen

Schadensersatzanspruch

Vertragliche Haftung Deliktische Haftung

Anspruchsgrundlage:
§ 280 Abs. 1 Satz 1 BGB

i. V. m. Vertragsverhältnis

Anspruchsgrundlage:
§§ 823 ff. BGB

Haftung für 
eigenes (§ 276 BGB)

+
fremdes (278 BGB)

Verschulden
durch Erfüllungsgehilfe

(kein Entlastungsbeweis möglich)

Haftung für eigenes
Verschulden (§ 823 BGB)

+
fehlerhafte Auswahl und 

Überwachung der
Hilfsperson

(§ 831 BGB)
(Entlastungsbeweis möglich
gem. § 831 Abs. 1 Satz 2)

Organisationsverschulden

Schadensersatz §§ 249 ff. BGB
gem. § 253 BGB Ersatz des materiellen 

und immateriellen Schadens
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Organisationsverschulden (deliktische Haftung)

Rechtsgrundlage: §§ 823 und 831 BGB
Haftung nur für eigenes Verschulden (§ 823 BGB);

Aber:
Eigenes Verschulden liegt auch vor bei

— Einsatz unqualifizierten Personals

— Unzureichende Überwachung und Leitung des Personals (Achtung: 
Praxisanleitung!) 

(Haftung für Verrichtungsgehilfen; § 831 BGB)

— Organisationsverschulden 
– Überbelegung der Station (insb. im KH)

– Unterbesetzung

– Anhäufung von Überstunden

– Fehlerhafte Gerätschaften
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Aufbau der vertraglichen Haftung

Voraussetzungen:

1. Vertrag

2. Pflichtverletzung durch Handlung oder Unterlassen

3. Verschulden (Achtung Schuldrechtsreform)

4. Kausalität

5. Schaden

schuldhaft & 
ursächlich

Fehlverhalten Schaden

Ursachenzusammenhang

schuldhaft
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Beweismittel im Zivilprozess

Beweis durch 
Augenschein

Beweis durch 
Zeugenbeweis

Beweis durch 
Sachverständige

Beweis durch 
Urkunde

Beweis durch 
Parteivernehmung
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Beweislastumkehr

Der Klassiker der Beweislastumkehr ist die fehlende 

Dokumentation.

Eine Beweislastumkehr insbesondere für die Kausalität besteht 

bei groben Pflegefehlern, also Verstößen gegen den Stand der 

medizinisch-pflegerischen Erkenntnis, die so evident sind, dass 

sie sich der vernünftigen Pflegekraft aufdrängen müssen.

Der dritte große Anwendungsbereich der Beweislastumkehr ist 

der sog. vollbeherrschbare Gefahrenbereich. 



Haftungsrecht in der Pflege (Spezifisch)
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Spannungsdelta im Rahmen der Sturzprävention

Spannungsverhältnis

Freiheitsberaubung

§ 239 StGB

Schmerzensgeld

Recht auf körperliche 
Unversehrtheit

Art. 2, Abs. 2, S. 1 GG

Körperverletzung 
§ 223 ff. StGB

Ersatz der Behandlungskosten

Recht auf Freiheit

Art. 2, Abs. 2, S. 2 GG
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Gruppenarbeit

Fallarbeit OLG Düsseldorf v. 02.03.2006 AZ I-8 U 163/04

– FALL 1
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Bewertung

OLG Düsseldorf v. 02.03.2006 AZ I-8 U 163/04

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Sturz am 07.04.2001 
und die Körperverletzung auf eine ungenügende Betreuung und 
Beaufsichtigung der als Patientin aufgenommenen Klägerin 
zurückzuführen sind.

Das Unterlassen der gebotenen Röntgenuntersuchungen bei der 
Aufnahme und nach dem Sturz war zwar fehlerhaft, hat aber nicht 
zu einem Schaden der Klägerin geführt und rechtfertigt keine 
weitergehende Schmerzensgeldzahlung.
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Gruppenarbeit

Fallarbeit LG Stade v. 08.03.2006 AZ 5 O 595/04

– FALL 2
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Bewertung

LG Stade v. 08.03.2006 AZ 5 O 595/04

Die diesbezüglich darlegungs- und beweispflichtige Klägerin hat 
den Beweis einer schuldhaften Pflichtverletzung der Beklagten 
nicht geführt.
Die Bewohnerin befand sich nicht in einer konkreten 
Gefahrensituation, die gesteigerte Obhutspflichten auslöste und 
deren Beherrschung einer speziell dafür eingesetzten Pflegekraft 
anvertraut war. 
Vielmehr ging es sowohl beim Sturz im Speisesaal als auch beim 
Sturz auf dem Weg zur Toilette (lediglich) um den normalen, 
alltäglichen Gefahrenbereich, der grundsätzlich in der 
eigenverantwortlichen Risikosphäre der Geschädigten verblieb.
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Gruppenarbeit

Fallarbeit OLG München v. 28.02.2006 AZ 20 U 4636/05

– FALL 4
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Bewertung I/II

OLG München v. 28.02.2006 AZ 20 U 4636/05

wenn ein Patient im Krankenhaus bei einer Bewegungs− und 
Transportmaßnahme der ihn betreuenden Krankenschwester aus 
ungeklärten Gründen das Übergewicht bekomme und stürze, so 
sei es Sache des Krankenhausträgers, aufzuzeigen und 
nachzuweisen, dass der Vorfall nicht auf einem pflichtwidrigen 
Verhalten der Pflegekraft beruhe (ähnl. OLG Dresden, NJW−RR 
2000, 761 , für die Ursache des Sturzes einer Pflegeheimpatientin, 
die sich in Begleitung und Betreuung einer Pflegekraft befunden 
hatte)."
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Bewertung II/II

OLG München v. 28.02.2006 AZ 20 U 4636/05

Aus Sicht des Senats liegt hier eine derartige Konstellation vor, 
denn die Bewohnerin befand sich in einer konkreten 
Gefahrensituation, die gesteigerte Obhutspflichten auslöste und 
deren Beherrschung einer speziell dafür eingesetzten Pflegekraft 
anvertraut worden war. 
Wenn auch der Gang zur Toilette, bzw. die Verrichtung der 
morgendlichen Toilette an sich zum normalen Alltagsgeschäft 
gehört, so war es aus Sicht des Senats doch so, dass die 
Bewohnerin im vorliegenden Fall gerade bei diesen alltäglichen 
Verrichtungen der besonderen Betreuung und Fürsorge bedurfte, 
was bereits daraus deutlich wird, dass extra eine Person abgestellt 
wurde, um sich um die Bewohnerin bei diesen Verrichtungen zu 
kümmern.
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Vollbeherrschbarer Gefahrenbereich 

Ausgangsthese: Es gibt einen Herrschafts- und Organisationsbereich des 

Einrichtungsträgers, innerhalb dessen die Verpflichtungen des Trägers 

gerade dahin gehen, den Bewohner / Patienten vor Schäden zu bewahren 

(BGH v. 18.12.1990 – VI ZR 169/90)

Beispiele für den vollbeherrschbaren Gefahrenbereich sind etwa die 

Verwendung nicht steriler Operationsbestecke, die Verletzung von 

Hygienebestimmungen, Stürze beim Transfer.

Ereignisse im vollbeherrschbaren Gefahrenbereich, bei denen der 

Bewohner / Patient zu Schaden kommt, führen zu einer Umkehr der 

Beweislast betreffend das Vorliegen eines Pflegefehlers und das 

Verschulden desselben.
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Beispiele

1. Der Patient bekommt aus ungeklärten Gründen bei einer 

Bewegungs- und Transportmaßnahme innerhalb des 

Krankenhauses Übergewicht und stürzt.                                

(BGH v. 18.12.1990 – VI ZR 169/90)

2. Die Bewohnerin des Heimes befindet sich in Begleitung einer 

Pflegefachkraft und kommt dabei zu Fall                                

(OLG Dresden v. 21.07.1999 – 6 U 882/99)
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Beispiele

3. Pflegefachkraft leistet Hilfe beim Duschen und anschließend 

beim Ankleiden beim schwerstpflegebedürftigen Bewohner. 

Dieser wird vom Bad in einen Duschrollstuhl in sein Zimmer 

gebracht; dort wird er kurz alleine gelassen, weil die 

Pflegefachkraft eine zweite Kraft holen will, um gemeinsam die 

Grundpflege fortzusetzen. Währenddessen stürzt der Bewohner 

mit dem Rollstuhl oder rutsch aus ihm heraus; der genaue 

Geschehensablauf ist nicht mehr aufzuklären.                         

(BGH v. 25.06.1991 – VI ZR 320/90)
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Beispiele

4. Die an schwerer Altersdemenz leidende und in der 

Vergangenheit schon mehrfach schwer gestürzte Bewohnerin 

war erneut gestürzt, als ihre Pflegerin sie am Waschbecken 

stehen ließ, um den Toilettenstuhl bereit zu stellen. 

Vorangegangen war die Aufforderung, sich an den Haltegriffen 

festzuhalten.                                                                            

(OLG Zweibrücken v. 01.06.2006 – 4 U 68/05)
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Beispiele

5. Einsichtsfähige Bewohnerin lehnt eine Fixierung ab. Sie 

benötigt Hilfe beim Toilettengang, verlangt aber von der 

Pflegekraft, dass sie ihr auf die Toilette hilft, dann jedoch das 

Bad zu verlassen. Die Pflegekraft entfernt sich aus dem 

Zimmer, die Bewohnerin kommt  während des Toilettengangs 

aus ungeklärten Ursachen zum Sturz.        

HIER: kein vollbeherrschbarer Gefahrenbereich 
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Vollbeherrschbarer Gefahrenbereich und Personal

Bewohnerin leidet an Schwindelattacken. Sie verlässt das Heim 

und kommt nach wenigen Meter infolge eines Schwindelanfalls 

zu Fall. KK: Heim habe es unterlassen durch organisatorische 

Maßnahmen sicherzustellen, dass die Bewohnerin nicht 

unbeobachtet das Gelände verlässt. Ggf. hätte sie eine 

Begleitperson zur Verfügung stellen müssen.                           

(LG Paderborn v. 21.06.2001 – 3 O 38/01)
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Vollbeherrschbarer Gefahrenbereich und Personal

Lösung LG Paderborn

— Sorgfaltpflicht reicht nicht soweit, dass sich lückenlose 

Überwachung und Sicherheitsvorkehrungen rechtfertigen ließen. 

Verstoß gegen Selbstbestimmungsrecht der Bewohner!
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Gruppenarbeit

Fallarbeit BGH v. 28.04.2005 AZ III ZR 399/04 – Fall 3

Fallarbeit BGH v. 14.07.2005 AZ III ZR 391/04 – Fall 5
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Gesteigerte Obhutspflichten bei Sturzgefahr I/III

„Dasjenige, was sich dem medizinischen Dienst […] an 
Sicherungsmaßnahmen nicht aufdrängt, muss sich bei 
unverändertem Befund auch der Leitung des Pflegeheimes nicht 
aufdrängen.“

„Der beschränkte Zweck des Gutachtens zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit ändert nichts daran, dass dort auch Vorschläge 
zur Versorgung in der stationären Einrichtung vorgesehen waren 
und in anderen Bereichen auch erteilt wurden.“

BGH v. 28.04.2005 – III ZR 399/04
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Gesteigerte Obhutspflichten bei Sturzgefahr

„Jene Sicherungsmaßnahmen hätten auf Dauer getroffen werden 
müssen, um die alleinige Gefahr eines Sturzes zu bannen. Damit 
hätten sie aber der Genehmigung durch das 
Vormundschaftsgericht bedurft (§ 1906 Abs. 4 BGB). Der Träger 
hatte jedoch keinen hinreichenden Anlass auf eine derartige 
Entscheidung des Vormundschaftsgerichts hinzuwirken.“ 

BGH v. 28.04.2005 – III ZR 399/04
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Gesteigerte Obhutspflichten bei Sturzgefahr

Und zu den fehlenden Hüftprotektoren:

„Weder hatte die Klägerin konkret vorgetragen noch unter Beweis 
gestellt, mit welchem Grad an Wahrscheinlichkeit Verletzungen wie 
hier durch das Tragen dieser Schutzvorrichtungen hätten 
vermieden werden können.“

BGH v. 28.04.2005 – III ZR 399/04

Buchkapitel 7, Seite 209/210
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Merke zum vollbeherrschbaren Gefahrenbereich

Wenn ein Sturz zu eine Zeitpunkt geschieht, in welchem der 

Bewohner / Patient alleine ist bzw. kein unmittelbarer zeitlicher 

Zusammenhang besteht, geht es nicht um den 

vollbeherrschbaren Gefahrenbereich.                                       

(vgl. BGH v. 28.04.2005 – III ZR 399/04)

Folge: Keine Umkehr der Beweislast. Bei einer konkreten 

Gefahrensituation bestehen allerdings gesteigerte 

Obhutspflichten, deren Verletzung die Patientenseite 

vorzutragen bzw. zu beweisen hat.
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Eckpunkte OLG Dresden v. 26.01.2006 (v. BGH zurückverwiesen)

Einhaltung des Standes der medizinisch-pflegerischen 
Erkenntnisse (§§ 11 I S. 1;  28 III SGB XI + 4 e HeimG i. V. m. 
Heimvertrag)

Anschauliche Wissensvermittlung über:
— Sturzgefahr

— Interventionsprogramm

Ggf. Einbeziehung Dritter, falls notwendig Einbeziehung des 
Vormundschaftsgerichts:
— Eilbetreuung gem. § 69 f FFG

— Ersatzvornahme gem. § 1908 i + § 1846 BGB
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Eckpunkte OLG Dresden v. 26.01.2006 (v. BGH zurückverwiesen)

Die Verpflichtung zu einer dem anerkannten Stand medizinisch-

pflegerischer Erkenntnisse entsprechenden Leistungserbringung erfordert, 

dass der – insoweit allein sachkundige – Heimträger einem 

sturzgefährdeten Heimbewohner das Wissen um mögliche Vorkehrungen 

vermittelt, da der Heimbewohner nur dann eine sachbezogene 

eigenverantwortliche Entscheidung über Art und Umfang der von ihm 

gewollten Vorsorge treffen kann.
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Eckpunkte OLG Dresden v. 26.01.2006 (v. BGH zurückverwiesen)

Hierbei darf es der Heimträger nicht ohne weiteres bei einer rein verbalen 

Beschreibung bewenden lassen, sondern hat ggf. auch – soweit 

angemessen und zumutbar – die in Betracht kommenden technischen 

und/oder pflegerischen Maßnahmen zu demonstrieren. Eine praktische 

Veranschaulichung kann nämlich – je nach Persönlichkeitsbild des 

Heimbewohners – deutlich mehr als eine abstrakt-theoretische 

Beschreibung der Schutzmaßnahme geeignet sein, eine beim 

Heimbewohner vorhandene Scheu vor einer Veränderung des Gewohnten 

oder eine latente Abneigung ggü. Unbekanntem abzubauen.
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Eckpunkte OLG Dresden v. 26.01.2006 (v. BGH zurückverwiesen)

Darüber hinaus kann es erforderlich sein, diese Empfehlungen und 

Ratschläge nicht nur in freundlich-zurückhaltender Form zu vermitteln, 

sondern – abhängig von der psychischen und physischen Verfassung des 

Heimbewohners und dessen persönlicher Zugänglichkeit – die bestehenden

Risiken auch unmissverständlich vor Augen zu führen und so eine 

sachbezogene Entscheidungsfindung zu begünstigen. In geeigneten Fällen 

kann hierbei auch in Betracht kommen, das Gespräch mit Personen zu 

suchen, auf deren Empfehlung vor allem Heimbewohner mit spezifischer 

persönlicher Prägung tendenziell empfänglicher reagieren als auf 

Ratschläge der Pflegekräfte
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Einwilligungsvoraussetzungen

Voraussetzung
wirksamer

Willenserklärungen

Einsichtsfähigkeit
des

Betroffenen

Ordnungsgemäße
Aufklärung 

des Betroffenen

Merke: Die Aufklärung muss Einzelelemente beinhalten und wiederholt werden!
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Fazit aus den Sturzurteilen

Vollbeherrschbarer Gefahrenbereich

Anschauliche Wissensvermittlung

Adaption der Expertenstandards



Pflegedokumentation
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Problemstellung

Der fehlende Maßstab, welche Sachverhalte aus der Vielzahl 

von Einzelpunkten im Behandlungsprozess in die 

Dokumentation aufgenommen oder ausgelassen werden, hat 

dazu geführt, dass nahezu jedes pflegerische Handeln im 

Informationssystem niedergelegt wird.

Rechtsprechung misst der Dokumentation erhebliche 

beweisrechtliche Bedeutung zu. (Angstlyrik und Gefahr von 

Widersprüchen)
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Rechtliche Grundlagen

Es sind pflegefachliche Aspekte, die den Pflegeprozess und seine 
Dokumentation zum unverzichtbaren Bestandteil von Pflege 
fordern.

Dieselben Begründungen kehren in juristischen 
Argumentationsketten wieder!

Pflegefachliche Richtigkeit

Rechtliche Undenklichkeit

korrespondiert

Das Haftungsrecht rund um die Pflegedokumentation erwartet von den 
Pflegekräften pflegerisches Handeln lege artis. 

Das Fachwissen erlangt über das Ausbildungsrecht rechtliche 
Verbindlichkeit. Haftungs- und Sozialrecht nehmen nur Bezug darauf.



© Flöder + Saßen GbR * Gesellschaft für wissenschaftliche Evaluation der Personal- & Betriebsorganisation in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft

Was beinhaltet die allgemeine Dokumentation

u.a.:

potenzielle Risiken und daraus resultierende Prophylaxe

Abweichungen von Standards 

für den Krankheitsverlauf wesentliche Beobachtungen

detaillierte Beschreibungen bei Komplikationen und Abweichung von 
der Norm [1]

Aufklärung des Patienten, Aufklärungsverzicht von Seiten des 
Patienten 

Vom Patienten im Rahmen der Behandlung getroffene Entscheidungen

Entlassung gegen den ärztlichen Rat

Berichte an weiterbehandelnde Ärzte und Pflegeeinrichtungen  
(Überleitungsbogen oder Verlegungsbericht)[2]

[1] Grundsätzlich nicht die Regel sondern die Ausnahme ist zu dokumentieren (OLG Zweibrücken, Urteil vom 13.05.1997 – 5 U 7/95 = 
Pflegerecht 1998, 88) bedeutsame Lageveränderungen während der OP (BGH, Urteil vom 24.01.1984 – VIZR 203/82 = ArztRecht 1984, S.
238

[2] Vgl. Robert Roßbruch, Pflegedokumentation aus haftungsrechtlicher Sicht, Pflegerecht, 6/98, S. 127
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Wie wird dokumentiert?

„Die Aufzeichnungen sind vielmehr so abzufassen“, dass 

der Aufzeichnende selbst und die übrigen mit der Versorgung, 

Pflege und Behandlung befassten Personen diese 

Dokumentation verstehen können. Patient und Jurist müssen 

sich gegebenenfalls durch Pflegesachverständige kundig 

machen.

Zeichnungen und Abkürzungen sind erlaubt. Sie müssen jedoch 

etabliert sein.
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Dokumentation von Routinemaßnahmen

Selbstverständliche Routinemaßnahmen brauchen nicht dokumentiert zu 
werden, weil sich die Beweissituation des Patienten in diesen Fällen nicht 
verschlechtert. Unerhebliche und nebensächliche Sachverhalte sind ebenfalls 
nicht zu notieren. 

„Die vor jeder Injektion durchzuführende Desinfektion der Haut bedarf als Routinemaßnahme keiner 
besonderen Dokumentation.“
(OLG Köln, Urt. vom 25.02.1998, Az.: 5 U 144/97, in: NJW 1999, S. 1790 f.)

„Selbstverständlichkeiten wie die Einhaltung des Ausstattungsstandards sind nicht zu 
dokumentieren.“

(OLG Zweibrücken, NJWE-VHR 1997, 284 = VersR 1997, 1281)

Dokumentation der Kontrolle eines Druckverbandes

(OLG Frankfurt VerR 1987, 118)

„Der Hausarzt ist nicht verpflichtet, alle Untersuchungen anlässlich eines Hausbesuches zu 
dokumentieren“

(OLG Bamberg, VersR 1992, 831)
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Sonderproblem Nachtdienst

Es besteht aus haftungsrechtlicher Sicht keine Pflicht für die 

Nachtwache zweistündlich in alle Patientenzimmer zu gehen, wenn 

keine medizinische oder pflegerische Indikation vorliegt. Eine 

Weisungspflicht des Krankenhausträgers, die aus seiner 

Organisationsverantwortung resultieren könnte, besteht nicht.

Bei Erfordernissen kann eine engmaschige Überwachung angeordnet 

werden. 

Bei Kleinkindern ist eine ständige Aufsichtspflicht gegeben. Wenn ein 

sorgeberechtigter Elternteil bei dem Kind ist, kann nach 

entsprechender Aufklärung über die Risiken von der ständigen 

Aufsichtspflicht der Kinderkrankenschwester/-pfleger abgesehen 

werden.
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Dokumentationserleichterungen bei Pflegestandards

Im Hinblick auf die Pflegeleistungen muss alles dokumentiert 

werden, was an Pflegeleistungen erbracht worden ist. 

Dabei ist es zulässig, dass sich die Dokumentation auf Hinweise 

zu bestehenden Pflegestandards und deren Durchführung

beschränkt, wenn im Nachhinein einwandfrei festgestellt werden 

kann, was dieser Pflegestandard im Zeitpunkt der Durchführung

der Pflegeleistungen konkret beinhaltet hat.



Sonderproblem – telefonische / schriftliche Anordnung
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Ordnet der Arzt telefonisch eine Maßnahme an, so besteht die 
Gefahr von Hör- und Übermittlungsfehlern. 

Telefonische Anordnungen sind sicherlich bedenklich, lassen 
sich aber in der Praxis nicht immer vermeiden. 

Falls es durch einen Übermittlungsfehler zu einem 
Missverständnis kommt und hierdurch ein Schaden beim 
Patienten entsteht, würde im Fall eines Prozesses zunächst 
einmal der Arzt das Risiko eines derartigen Übermittlungsfehlers 
tragen, weil er sich für die telefonische Anordnung entschieden 
hat. 
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Um Übermittlungsfehler zu minimieren, sollte der Arzt sich die 

Anordnung von der Pflegekraft wiederholen lassen. Darüber 

hinaus sollte die Pflegekraft – aus Gründen der 

Beweissicherung – die telefonische Anordnung schriftlich 

fixieren und bei nächster Gelegenheit vom Arzt abzeichnen zu 

lassen.[1]

[1] Vgl.: Großkopf, V.; Klein, H.; Krankenpflege und Recht, 2. vollst. überarbeitete und 
aktualisierte Auflage, Spitta Verlag, Balingen 2002, Seite 204
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Wie sieht es mit der schriftlichen 
Dokumentation des Arztes in Ihrer 

Pflegedokumentation aus?
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Der Arzt muss die durchzuführende Maßnahme schriftlich anordnen.

Ohne das Vorliegen einer eindeutigen schriftlich 
fixierten ärztlichen Anordnung ist aus 
haftungsrechtlicher, insbesondere aus 

beweisrechtlicher Sicht, von der Durchführung der 
angeordneten Maßnahme durch das 

Pflegefachpersonal dringend abzuraten. 
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Der Arzt muss die durchzuführende Maßnahme schriftlich anordnen.

Ein Absehen vom Erfordernis der Schriftlichkeit ist nur 

in medizinisch begründeten Ausnahmefällen (die 

sehr restriktiv zu interpretieren sind), insbesondere 

nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des 

Notstandes möglich. 
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Der Arzt muss die durchzuführende Maßnahme schriftlich anordnen.

So gehört der >>organisatorisch herbeigeführte 
Regelnotfall<< nicht zu den medizinisch begründeten 

Ausnahmefällen. 

Eine Übermittlung der schriftlichen Anordnung per 
Telefax, per E-Mail ist zulässig, sofern die 

Ordnungsmäßigkeit der Dokumentation gewährleistet 
ist. 



Delegationsproblematik
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Haftungsszenarien

Pflegekraft führt ordnungsgemäße Anordnung des Arztes 
fehlerhaft aus.

Pflegekraft führt eine fehlerhafte Anordnung des Arztes aus:

– Pflegekraft erkennt Fehlerhaftigkeit nicht

– Pflegekraft erkennt Fehlerhaftigkeit nicht, 
hätte aber Fehlerhaftigkeit erkennen können

– Pflegekraft erkennt die Fehlerhaftigkeit und 
führt die Anordnung widerspruchslos aus
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Wann ist die Anordnung 
fehlerhaft?

HauptfrageHauptfrage
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Grundsatz der Anordnungs- und Duchführungsverantwortung

Der Angewiesene darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass die
Anweisung sach- und fachgerecht ist. 

Der Angewiesene darf allerdings nicht blind darauf vertrauen. 

Sollten Anhaltspunkte auftreten, die erkennen lassen, 

dass die Anweisung  falsch ist,
darf der Angewiesene sie nicht befolgen.
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Delegation von Tätigkeiten

Anweisender prüft 
Delegationsfähigkeit
-Objektive Gefährlichkeit
-Subjektive Fähigkeit

Komplikationsdichte
+

Gefährdungsnähe

Zustand des 
Bewohners

Angeordnete 
Maßnahme

Qualifikation

Formelle 
Ausbildung

Materielle 
Fähigkeit

Technik
Mittel

Medikament

Angewiesener muss aufgrund seiner 
persönlichen Fähigkeit und Erfahrung 

in der Lage sein, die angewiesene 
Maßnahme durchzuführen

+

Pflegehelfer
Krankenschwester, -pfleger
Altenpfleger, -in
Arzthelferin
Auszubildende
Zivildienstleistende
Medizinstudenten

Abb.: Großkopf, V., Krankenpflege und Recht
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Delegation von Tätigkeiten

Anweisender Eigenprüfung

Anordnungsverantwortung
für die richtige Auswahl des 

Anordnungsadressaten 

Fremdprüfung Durchführender

Durchführungsverantwortung
Für die sach- und fachgerechte 

Durchführung 
der angeordneten Maßnahme

träg
t

trägt

Abb.: Großkopf, V., Krankenpflege und Recht



Weitere Informationen & mitgeltende Unterlagen
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Sie brauchen Unterstützung?

Die Flöder & Saßen GbR unterstützt Sie u.a. bei:

Implementierung der Nationalen Expertenstandards in der Pflege

Vor- und Nachbereitungen von MDK-Prüfungen (z.B. Optimierung Pflegenoten)

Einführung und Fortentwicklung des Qualitätsmanagementsystems

Durchführung von Inhouseseminaren zu allen relevanten Pflegethemen

Personalmanagement, Personalakquise und Personalmarketing

Betriebsplanung und –prüfung

Haftungsrechtlichen und sozialrechtlichen Fragestellungen

Arbeits- und Organisationslogistik 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:

Sascha Saßen sassen@floeder-sassen.de

Datei zum Download und Firmeninformationen www.floeder-sassen.de

Kennwort

Telefonische Rückfragen 02339-819672


